
ANERKANNTE SPRACHZEUGNISSE FÜR
DAAD-STIPENDIEN

Für eine Bewerbung um ein DAAD-Stipendium werden außer einem DAAD-Sprachzeugnis, das von einem 
DAAD-Lektor  ausgestellt  wurde,  als  Sprachnachweis  nur  allgemeinsprachliche  Sprachzeugnisse einer 
staatlichen oder staatlich anerkannten Institution (komplexe mündliche und schriftliche Sprachprüfungen, 
d.h. „Typ C“, oder „Typ A“  und „Typ B“) oder das deutsche Abitur (z. B. Thomas Mann Gymnasium 
Budapest) akzeptiert. Fachsprachenprüfungen werden nicht als Sprachnachweis anerkannt.
 
Es  sollte  immer  nur  das  Zeugnis  über  die  höchste  erreichte  Stufe eingereicht  werden  (z.B. 
Oberstufenzeugnis, aber nicht zusätzlich das Mittelstufenzeugnis). Bewerber mit einem deutschsprachigen 
Vorhaben  reichen  nur  das  Sprachzeugnis  über  die  Deutschkenntnisse  ein,  Bewerber  mit  einem 
englischsprachigen  Vorhaben ein  Sprachzeugnis  über  die  Englischkenntnisse  sowie  eines  über  die 
Deutschkenntnisse.  

Verfügen Sie  über  kein Sprachzeugnis,  das  von einer  staatlichen  oder  staatlich  anerkannten  Institution 
ausgestellt wurde, müssen Sie sich Ihre Deutschkenntnisse an Ihrem Studienort von einem DAAD-Lektor 
auf einem DAAD-Sprachzeugnisformular bescheinigen lassen. Dazu gibt es zwei Möglichkeiten: Kennt der 
DAAD-Lektor Sie aus dem Unterricht, kann er Ihre Sprachkenntnisse auf einem DAAD-Formular beschei-
nigen.  Kennen  Sie  einander  noch  nicht,  nimmt  der  DAAD-Lektor  einen  standardisierten,  schriftlichen 
Sprachtest  ab.  In  Budapest  wird  dieser  Sprachtest  von  den  in  Budapest  tätigen  Lektoren  an  einem 
bestimmten Tag Anfang November zentral durchgeführt. Veranstaltungsort und Zeitpunkt werden ca. Mitte 
Oktober unter http://www.daad.info.hu („Veranstaltungen“) bekannt gegeben.

Falls kein DAAD-Lektor an Ihrem Studienort tätig ist, kann das DAAD-Sprachzeugnis auch von einem 
anderen deutsch-muttersprachlichen Sprachlehrer an Ihrer Universität oder Hochschule ausgestellt werden.

Ein DAAD-Sprachzeugnis ist nur für eine Bewerbung gültig, d.h., dass es bei einer Wiederbewerbung im 
Folgejahr  nicht  wiederverwendet  werden kann. Andere Sprachzeugnisse  einer  staatlichen  oder staatlich 
anerkannten Institution sind unbegrenzt gültig.
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